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RS OGH 1983/12/13 9Os191/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1983

Norm

StPO §364 Abs3

StPO §447 Abs1

StPO §462 Abs2

StPO §481

Rechtssatz

Gegen den Beschluß des Bezirksgerichtes, mit welchem einem Beschuldigten die Wiedereinsetzung in den vorigen

Stand gegen die Versäumung der Frist zur Erhebung des Einspruches gegen eine Strafverfügung verweigert wurde, ist -

analog zur ausdrücklichen Regelung des § 478 Abs 2 StPO - gemäß § 481 StPO die Beschwerde an den Gerichtshof

erster Instanz zulässig.
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